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SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
SNB Schweizerische Nationalbank
IV Invalidenversicherung
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge
UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung
KVAG Krankenversicherungsaufsichtsgesetz

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national

CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
BNS Banque nationale suisse
AI Assurance-invalidité
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité
LAA Loi fédérale sur l'assurance-accidents
LSAMal Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Im Rahmen der Revision des Datenschutzgesetzes entschied sich die SPK-NR im August
2019, den Bundesrat mit sechs Motionen (Mo. 19.3960, Mo. 19.3961, Mo. 19.3962, Mo.
19.3963, Mo. 19.3964, Mo. 19.3965) – erstere fünf im Sozialversicherungsbereich –
aufzufordern, die Datenschutzbestimmungen in verschiedenen Bundesgesetzen zu
vervollständigen. 

In der Motion 19.3960 fordert die Kommission, dass die kontrollierenden und
beaufsichtigenden Organe gemäss KVAG zukünftig den privaten Krankenversicherungen
die für die «Koordination ihrer Beurteilung und Berechnung von Leistungsansprüchen»
nötigen Daten – inklusive Personendaten – müssen zukommen lassen können. Dieselbe
Forderung stellte die Kommission in der Motion 19.3964 für die privaten
Unfallversicherungen. Der Bundesrat empfahl beide Motionen zur Ablehnung, da die
Datenweitergabe im KVAG und UVG mit Einwilligung der Versicherten heute schon
zulässig sei. Eine generelle Ermächtigung zur Datenweitergabe unter anderem an die
Zusatzversicherungen lehne er aber aufgrund der Sensibilität der Gesundheitsdaten ab.

Mit den Motionen 19.3961 und 19.3963 soll erreicht werden, dass die mit der
Durchführung des UVG, des KVG und des KVAG betrauten Organe zukünftig auch Case-
Management-Massnahmen durchführen könnten, die bisher nicht zu ihrem
Aufgabenkatalog gehört hatten. Nach Erteilung der Berechtigung durch die Betroffenen
sollten sie entsprechend auch zur Bearbeitung von Personendaten berechtigt werden.
Bisher dürften Personendaten zu diesem Zweck nur ausnahmsweise und im Einzellfall
bearbeitet werden, was die Wirksamkeit der Case-Management-Massnahmen
reduziere. Zudem solle bei Verabschiedung der Revision des Datenschutzgesetzes eine
gesetzliche Grundlage für Profiling erstellt werden. Der Bundesrat empfahl die
Ablehnung der Motionen. Eine Integration des Case-Managements in den UVG-
Leistungskatalog würde diese Möglichkeit, die heute nur in den wenigsten
Schadenfällen zur Anwendung komme, allen versicherten Personen eröffnen, was einen
«unüberschaubaren Mehraufwand» mit sich bringen würde. Da zudem die IV für
Integrationsmassnahmen nach Unfällen zuständig sei, würde ein solches Case-
Management-Obligatorium einen Dualismus zur IV darstellen. Schliesslich erachtete der
Bundesrat die bisherigen Berechtigungen der Unfallversicherungen zur
Datenbearbeitung als ausreichend. Im KVG hingegen seien zwar Case-Management-
Massnahmen möglich, grundsätzlich sei dies aber Aufgabe der Leistungserbringenden,
nicht der Versicherungen. Zudem seien auch hier die Berechtigungen zur
Datenbearbeitung ausreichend, während ein Profiling mit den sensiblen
Gesundheitsdaten der Versicherten nicht nötig und mit Verweis auf die Risikoselektion
nicht angezeigt sei.

Mit der Motion 19.3962 sollen das BVG und das UVG sowie allenfalls zusätzliche
Sozialversicherungsgesetze dahingehend geändert werden, dass die Zustimmung der
Versicherten zur Bekanntgabe ihrer Personendaten auch anders als schriftlich erfolgen
dürfen, da schriftliche Einwilligungen den elektronischen Geschäftsverkehr
behinderten. Der Bundesrat empfahl auch diese die Motion zur Ablehnung, da die
aktuelle Regelung eine Sicherheit für Unterzeichnende und Empfängerinnen und
Empfänger der Willenserklärung darstelle, was bei anderen Möglichkeiten nicht gegeben
sei. Hingegen sei eine elektronische Unterschrift der handschriftlichen bereits heute
gleichgestellt, hänge jedoch noch von einem staatlich anerkannten elektronischen
Identifizierungsmittel, wie es durch das E-ID-Gesetz geschaffen werden solle, ab. 1

MOTION
DATUM: 16.08.2019
ANJA HEIDELBERGER
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In der Wintersession 2019 behandelte der Nationalrat zwei Ordnungsanträge zu den
Motionen 19.3960 bis 19.3964, mit denen die SPK-NR Datenschutzbestimmungen in
verschiedenen Bundesgesetzen ergänzen wollte. So standen sich ein Ordnungsantrag
Barrile (sp, ZH) und ein Ordnungsantrag Rutz (svp, ZH) gegenüber. Angelo Barrile
verlangte, die Motionen von der Tagesordnung des Nationalrats vom 17. Dezember 2019
zu nehmen, da es sich dabei nicht um «rein datenschützerische Anliegen, sondern
vielmehr um die Ausweitung der Kompetenzen verschiedener Versicherer» handle. Ihre
Annahme hätte weitreichende Folgen im Bereich der Sozialversicherungen, weshalb die
SGK-NR zuständig werden und sich damit befassen solle. Auch Gregor Rutz verlangte
die Streichung der Geschäfte von der aktuellen Tagesordnung, wollte die Motionen aber
nicht fix der SGK zuweisen, dieser – und anderen Kommissionen – aber die Möglichkeit
zu einem Mitbericht geben und die Motionen entsprechend erst in der
Frühjahrssession 2020 behandeln. Mit 104 zu 87 Stimmen folgte der Nationalrat dem
Ordnungsantrag Rutz. 2

MOTION
DATUM: 16.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Zu der im Ordnungsantrag Rutz (svp, ZH) vorgesehenen Behandlung der verschiedenen
Motionen zur Ergänzung der Datenschutzbestimmungen in verschiedenen
Bundesgesetzen kam es nicht mehr. Mit 22 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
beantragte die SGK-NR die Ablehnung der fünf Motionen der SPK-NR und reichte
stattdessen mit 13 zu 10 Stimmen eine eigene Motion zur Bearbeitung von
Personendaten in der Krankenversicherung ein (Mo. 20.3013). Die Staatspolitische
Kommission zog die fünf Motionen in der Folge noch vor deren geplanter Behandlung in
der Frühjahrssession zurück. 3

MOTION
DATUM: 11.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

Berufliche Vorsorge

Diskussionslos genehmigte der Ständerat eine von 30 Abgeordneten aus allen Parteien
mitunterzeichnete Motion Frick (cvp, SZ), welche den Bundesrat auffordert, dem
Parlament eine Änderung des BVG vorzulegen, wonach unabhängig von der
anstehenden Revision des BVG neben der Witwenrente auch der Anspruch auf die
Witwerrente gesetzlich verankert wird. Obgleich sie eine Überweisung des Vorstosses
in Postulatsform vorgezogen hätte, anerkannte Bundesrätin Dreifuss die grundsätzliche
Berechtigung dieses Anliegens. 4

MOTION
DATUM: 04.10.1995
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat war bereit, eine Motion Goll (sp, ZH) in Postulatsform entgegen zu
nehmen, welche ihn beauftragen wollte, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, dass
Berufe mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen dem BVG-Obligatorium
unterstellt werden, doch erwuchs dem Vorstoss Opposition von Kofmel (fdp, SO),
weshalb seine Behandlung verschoben wurde. 5

MOTION
DATUM: 19.03.1999
MARIANNE BENTELI

Endlich gleich lange Spiesse für über 50-Jährige, forderte die BDP-Fraktion im Mai
2017 mit einer Motion. Konkret verlangte der Vorstoss die Einführung eines
Einheitssatzes bei den Altersgutschriften zur Beendigung der Benachteiligung der
älteren Generation auf dem Arbeitsmarkt. Da die Altersgutschriften gemäss den
aktuellen Regelungen mit dem Alter anstiegen und gemeinsam von Arbeitgebenden und
Arbeitnehmenden bezahlt werden müssten, werde die Arbeit von Älteren stetig
verteuert, fasste die Fraktion die Problematik noch einmal zusammen. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung: Bereits im Rahmen der
Altersvorsorge 2020 sei eine entsprechende Massnahme geprüft und vom Parlament
aufgrund der unverhältnismässigen finanziellen Belastung der jungen Generation
verworfen worden. 
In der Sommersession 2019 beriet der Nationalrat den Vorstoss. Bundesrat Berset
verwies darauf, dass eine solche Umstellung ziemlich kompliziert wäre, und bat den Rat
darum, die laufende Pensionskassenrevision abzuwarten. Ohne Gegenstimme nahm die
grosse Kammer die Motion jedoch mit 165 Stimmen und 12 Enthaltungen an. 6

MOTION
DATUM: 05.06.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Damian Müller (fdp, LU) reichte eine Motion ein, mit der er dem Sicherheitsfonds BVG
für die Dauer der Übergangsmassnahmen zur BVG-Revision jährlich CHF 500 Mio. aus
der Gewinnausschüttung der SNB zukommen lassen wollte. Sein Anliegen ergänzte eine
Reihe ähnlich lautender Vorstösse (Mo. 18.4327; Pa.Iv. 18.465; Pa.Iv. 19.481; Pa.Iv.
20.432). Damit solle das Rentenniveau der Übergangsgeneration gesichert werden – ein
Aspekt, der im Rahmen der Revision noch diskutiert werden müsse, aber für den Erfolg
der Vorlage vor dem Volk zwingend sei, wie der Motionär betonte. Die CHF 500 Mio.
seien auf die Negativzinsen, welche die zweite Säule jährlich mit ungefähr demselben
Betrag belasteten, zurückzuführen. 
Der Bundesrat lehnte den Vorschlag in seiner Stellungnahme ab: Der Bundeshaushalt
werde durch die Corona-Pandemie stark belastet und der Bund benötige folglich die
Gewinnbeteiligung der SNB. Zudem seien die Sozialpartner für die Finanzierung der
beruflichen Vorsorge zuständig und schliesslich hänge die Höhe der Ausschüttungen
insbesondere auch von der Entwicklung der Währungsreserven ab, nicht nur von den
Negativzinsen. 
In der Herbstsession 2020 nahm der Ständerat stillschweigend einen Ordnungsantrag
Dittli (fdp, UR) auf Zuweisung der Motion an die SGK-SR an. 7

MOTION
DATUM: 21.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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